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Anhang zu Traktandum 4 (8. Juni)

Statuten Zweckverband APG-Versorgungsregion Rheintal
Beteiligte Gemeinden, Name, 
Rechtsgrundlagen, Dauer, Sitz, 
Zweck und  Mitgliedschaft

§ 1 Beteiligte Gemeinden, 
Name, Rechtsgrundlagen

1 Die Gemeinden Augst, Birsfelden, 
Giebenach, Muttenz und Prat
teln gründen den Zweckverband 
«APGVersorgungsregion Rhein
tal» mit eigener Rechtspersönlich
keit gemäss Gemeindegesetz (Ge
setz über die Organisation und die 
Verwaltung der Gemeinden, SGS 
180) § 34 Abs. 1 lit. c und gemäss 
APG (Altersbetreuungs und Pfle
gegesetz SGS 941) § 4.

§ 2 Dauer, Sitz
1 Der Zweckverband besteht auf 
unbestimmte Zeit.
2 Der Sitz des Zweckverbands ist 
am Ort der Rechnungsführung des 
Zweckverbandes.

§ 3 Verbandszweck
1 Der Zweckverband erfüllt die den 
Verbandsgemeinden und der APG
Versorgungsregion Rheintal durch 
das APG übertragenen Aufgaben 
und Pflichten.
2 Dazu gehören insbesondere fol
gende Aufgaben:
• Führen einer Informations und 

Beratungsstelle;
• Abschluss von gemäss Versor

gungskonzept notwendigen 
Leistungsvereinbarungen mit 
den Leistungserbringern;

• Festlegung der zu verrechnenden 
Tarife der Leistungserbringer;

• Aufsicht sowie Qualitätskont
rolle über die Leistungserbrin
ger, mit welchen eine Leistungs
vereinbarung abgeschlossen 
wurde.

§ 4 Mitgliedschaft
1 Die Aufnahme weiterer Gemein
den in den Zweckverband bedarf 
der Zustimmung der Delegierten
versammlung.
2 Die Delegiertenversammlung legt 
die Aufnahmebedingungen fest.
3 Neu eintretende Gemeinden ha
ben alle bestehenden Verpflichtun
gen des Zweckverbandes zu über
nehmen.

Organe des Zweckverbands

§ 5 Organe
1 Die Organe des Zweckverbands 
sind:
a. Delegiertenversammlung
b. Vorstand
c. Rechnungsprüfungskommis

sion

d. Informations und Beratungs
stelle (IBS)

Delegiertenversammlung

§ 6 Delegierte, Stimmrecht,  
Zahl der Mitglieder und 
 Dauer Amtsperiode

1 Die Delegiertenversammlung be
steht aus je 1 Delegierten pro an
gefangene 5’000 Einwohnerinnen 
und Einwohner der Verbandsge
meinden. Die Delegierten wer
den vom jeweiligen Gemeinderat 
gewählt. Die Gemeinden können 
durch ein Reglement ein anderes 
Wahlorgan bestimmen.
2 Die Gemeinderäte, die im Vor
stand Einsitz haben, können nicht 
als Delegierte gewählt werden.
3 Die Amtsperiode für die Delegier
ten beträgt 4 Jahre und fällt mit je
ner der Gemeinderäte zusammen.

§ 7 Stellvertretung
1 Die Stellvertretung in Form von 
Ersatzdelegierten in der Delegier
tenversammlung ist zulässig.
2 Die Verbandsgemeinden melden 
die Delegierten sowie die Ersatz
delegierten der IBS.

§ 8 Konstituierung
1 Die Delegiertenversammlung kon
stituiert sich selbst. Sie wählt das 
Präsidium und das Vizepräsidium.

§ 9 Einberufung
1 Das Präsidium beruft die Dele
giertenversammlung schriftlich 
mit  Bekanntgabe der Traktan
denliste, unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen, ein. Die 
Traktandenliste wird zusätzlich 
den Gemeinde räten der Verbands
gemeinden zugestellt.
2 Anträge zu den Traktanden müs
sen mindestens zwei Wochen vor 
der Versammlung schriftlich ans 
Präsidium gerichtet werden.
3 Jede Delegierte und jeder Dele
gierte hat das Recht, Anträge zu 
Handen der Delegiertenversamm
lung einzureichen. Diese müssen 
mindestens sechs Wochen im Vo
raus schriftlich ans Präsidium ge
richtet werden.
4 Eine ausserordentliche Delegier
tenversammlung kann auf Antrag 
des Vorstands, auf Antrag von min
destens drei Delegierten oder auf 
Antrag der Rechnungsprüfungs
kommission einberufen werden. 
Die Einladung hat mindestens sechs 
Wochen vor der Versammlung zu 
erfolgen.
5 Die Delegiertenversammlungen 
sind nicht öffentlich.

§ 10 Beschlussfassung
1 Die Delegiertenversammlung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 
2/3 der Delegierten anwesend sind.
2 Die Beschlüsse werden mit ein
fachem Mehr gefällt.
3 Bei Stimmengleichheit liegt der 
Stichentscheid beim Präsidium.

§ 11 Zuständigkeiten 
und Aufgaben

1 Die Delegiertenversammlung ist 
das oberste Organ des Zweckver
bands.
2 Die Aufgaben der Delegierten
versammlung sind:
a. Wahl der Rechnungsprüfungs

kommission, die sich aus je einem 
Mitglied der Rechnungsprü
fungskommissionen der Ver
bandsgemeinden zusammen
setzt;

b. Genehmigung der strategischen 
Ausrichtung der Verbandstätig
keit gemäss § 3 dieser Statuten;

c. Genehmigung der zu verrech
nenden Tarife der Leistungs
erbringenden;

d. Genehmigung der Geschäfts
ordnung des Zweckverbands, 
des Organigramms und des Stel
lenplans der Informations und 
Beratungsstelle;

e. Genehmigung der Festlegung 
der rechnungsführenden Ver
bandsgemeinde;

f.  Genehmigung des Versorgungs
konzeptes;

g. Genehmigung der Leistungsver
einbarungen nach § 14, Abs. 1 
und 2;

h. Regelung der Lohneinstufungen 
gemäss Besoldungsreglement 
der rechnungsführenden Ge
meinde;

i.  Genehmigung des Budgets;
j.  Genehmigung der Jahresrech

nung und des Geschäftsberichts 
sowie Kenntnisnahme des Be
richts der Rechnungsprüfungs
kommission;

k. Beratung und Beschlussfassung 
über Anträge des Vorstands, der 
Delegierten und der Rechnungs
prüfungskommission an die De
legiertenversammlung;

l.  Entscheid über die  Aufnahme 
weiterer Gemeinden in den 
Zweckverband.

§ 12 Protokoll
1 Über jede Delegiertenversamm
lung ist ein Protokoll zu führen, 
welches vom Präsidium und der 
protokollführenden Person unter
schrieben wird.
2 Das Protokoll ist innert 20 Tagen 
nach der Delegiertenversammlung 

den Delegierten, dem Vorstand und 
den Verbandsgemeinden zuzustel
len.

Vorstand

§ 13 Zusammensetzung
1 Der Vorstand setzt sich zusammen 
aus je einem Gemeinderatsmitglied 
der jeweiligen Verbandsgemeinde.
2 Der Vorstand konstituiert sich 
selbst.

§ 14 Zuständigkeiten 
und Aufgaben

1 Der Vorstand hat folgende Zu
ständigkeiten und Aufgaben:
a. Festlegung der strategischen 

Ausrichtung der Verbandstätig
keit gemäss § 3 dieser Statuten 
und Abschluss entsprechender 
Verträge und Vereinbarungen;

b. Festlegung der zu genehmigen
den Tarife gemäss § 3;

c. Festlegung der Geschäftsord
nung des Zweckverbands, des 
Organigramms und des Stel
lenplans der Informations und 
Beratungsstelle;

d. Anträge an die Delegiertenver
sammlung und Umsetzung der 
Beschlüsse;

e. Erstellen des Budgets, der Jah
resrechnung und des Geschäfts
berichts zuhanden der Delegier
tenversammlung;

f.  Vertretung des Zweckverbands 
nach aussen;

g. Kommunikation und Zusam
menarbeit mit den Verbands
gemeinden;

h. Anstellung der Mitarbeitenden 
gemäss Geschäftsordnung und 
Organigramm, insbesondere 
der Leitung der Informations 
und Beratungsstelle (IBS);

i.  Erlass von Pflichtenheften und 
Stellenbeschreibungen;

j.  Aufsicht über den Finanzhaus
halt und die IBS;

k. Einsetzen von Arbeits und Pro
jektgruppen sowie Vergabe von 
Mandaten;

l.  Festlegung der rechnungsfüh
renden Verbandsgemeinde.

2 Der Vorstand kann für einzelne 
Aufgaben Leistungsvereinbarun
gen mit Dritten abschliessen.

§ 15 Beschlussfassung
1 Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens 2/3 der Vorstands
mitglieder anwesend sind.
2 Die Beschlüsse werden mit ein
fachem Mehr gefällt.
3 Bei Stimmengleichheit liegt der 
Stichentscheid beim Präsidium.
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Rechnungsprüfungs-
kommission

§16 Zuständigkeiten
und Aufgaben

1 Die Zuständigkeiten und Aufga
ben der Rechnungsprüfungskom
mission richten sich nach dem Ge
meindegesetz.
2 Die Rechnungsprüfungskommis
sion besteht aus je einem Mitglied 
aus den Rechnungsprüfungskom
missionen der Verbandsgemeinden.
3 Sie erstattet der Delegiertenver
sammlung und den Verbands
gemeinden jeweils bis Ende April 
Bericht.

Informations- und 
 Beratungsstelle

§ 17 Aufgaben
Die Informations und Beratungs
stelle ist auch Geschäftsstelle des
Zweckverbands und hat folgende
Aufgaben:
1 Verantwortung für alle im APG
definierten Aufgaben, insbesonde
re
a. Ausarbeiten von Leistungsver

einbarungen in Zusammen
arbeit mit dem Vorstand;

b. Erstellen des Versorgungskon
zeptes;

c. Abklärungen und Kontakte im
Zusammenhang mit der Um
setzung des APG;

d. Information, Beratung und
Unterstützung der Einwohne

rinnen und Einwohner der Ver
sorgungsregion in sämtlichen 
Altersfragen und Vermittlung 
von geeigneten Angeboten;

e. Bedarfsabklärung vor einem
Ersteintritt in eine stationäre
Pflegeeinrichtung und Verant
wortung für die Festlegung der
Pflegestufen beim Heimeintritt.

2 Verantwortung für die Administ
ration des Zweckverbands:
a. Administration für den Vor

stand und die Delegiertenver
sammlung;

b. Vorbereitung der Sitzungen des
Vorstands und der Delegierten
in Zusammenarbeit mit den Prä
sidien;

c. Protokollführung der Sitzungen.

Finanzierung und 
 Kostenverteilung

§ 18 Finanzierung
Der Zweckverband wird durch
die angeschlossenen Verbands
gemeinden nach Einwohnerzahl
per 30. September des Vorjahres
finanziert.

§19 Rechnungsjahr, Budget, 
Jahresrechnung

1 Das Rechnungsjahr entspricht dem 
Kalenderjahr.
2 Die Informations und Beratungs
stelle legt dem Vorstand die Jahres
rechnung des Vorjahres bis zum 
31. März des laufenden Jahres vor,
welcher sie zu Handen der Rech

nungsprüfungskommission ver
abschiedet.
3 Der Vorstand erarbeitet bis zum 
1. Juli das Budget für das Folgejahr.

§ 20 Investitionen
1 Investitionen bedürfen der Zu
stimmung aller angeschlossenen
Verbandsgemeinden.
2 Die Investitionskosten werden den 
Verbandsgemeinden nach Einwoh
nerzahl per 30. September des Vor
jahres in Rechnung gestellt.

§ 21 Kostenvorschuss
Die Verbandsgemeinden leisten dem 
Zweckverband AkontoZahlungen 
für die budgetierten Betriebskosten 
jeweils per 1. Januar, 1. April, 1. Juli 
und 1. Oktober. Die erste Zahlung
erfolgt direkt nach der Gründung
des Zweckverbands.

§ 22 Haftung
Für die Verbindlichkeiten des
Zweckverbands haftet ausschliess
lich das Verbandsvermögen. Der
Zweckverband schliesst eine Haft
pflichtversicherung ab.

Schlussbestimmungen

§23 Austritt einer 
 Verbandsgemeinde

1 Jede Verbandsgemeinde kann un
ter zweijähriger vorheriger Anzeige 
ihren Austritt aus dem Zweckver
band auf Ende des Kalenderjahres 
erklären.

2 Der Austritt einer Verbands
gemeinde aus dem Zweckverband 
wird finanziell nicht abgegolten. 
Ihr wird der Anteil an Verbind
lichkeiten gemäss Kostenverteiler 
per Austrittsdatum in Rechnung 
gestellt.

§24 Auflösung des 
 Zweckverbands

1 Die Auflösung des Zweck
verbands bedarf der Zustimmung 
aller bis auf eine Verbandsgemein
de.
2 Bei der Auflösung des Zweck
verbands werden das Mobiliar, die 
Immobilien sowie ein allfälliger 
Liquiditätsüberschuss unter den 
Verbandsgemeinden aufgeteilt. 
Der Anteil der einzelnen Verbands
gemeinde richtet sich nach dem in 
§ 18 der Statuten festgehaltenen
Kostenverteiler.

§ 25 Inkraftsetzung
1 Die Statuten treten nach Annahme 
durch die Gemeindeversammlun
gen Augst, Birsfelden, Giebenach,
Muttenz, des Einwohnerrates Prat
teln sowie der Genehmigung durch 
den Regierungsrat per 01. 07. 2021
in Kraft.
2 Stimmen nicht alle Gemeindever
sammlungen von Augst, Birsfelden, 
Giebenach, Muttenz und/oder der
Einwohnerrat von Pratteln den
Statuten zu, gelten sie für diejeni
gen Gemeinden, in welchen zuge
stimmt wurde.


